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 Veröffentlicht am 27.11.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §37 Abs4;

LMG 1975 §38;

VStG §5 Abs1;

VStG §6;

Rechtssatz

B e i § 37 Abs 4 LMG 1975 handelt es sich um eine an die Aufsichtsorgane gerichtete, deren Verhalten bei

Lebensmittelkontrollen betre ende Ordnungsvorschrift. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, daß ein

Rechtfertigungsgrund iZm der Verweigerung des Zutrittes entgegen der nach § 38 LMG 1975 bestehenden

Verp ichtung darin bestünde, daß iZm der Kontrolle eine Störung des Geschäftsbetriebes oder Aufsehen zu

befürchten gewesen wäre.
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